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ERSTES HAUPTSTÜCK 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN.  

EUROPÄISCHE UNION 

 
A. Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1. Österreich ist eine demokrati-

sche Republik. Ihr Recht geht vom Volk 

aus. 

 

Artikel 2. (1) Österreich ist ein Bundes-

staat. 

(2) Der Bundesstaat wird gebildet aus 

den selbständigen Ländern: Burgenland, 

Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, 

Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, 
Wien. 

(3) Änderungen im Bestand der Länder 

oder eine Einschränkung der in diesem 

Absatz und in Art. 3 vorgesehenen Mit-

wirkung der Länder bedürfen auch ver-

fassungsgesetzlicher Regelungen der 

Länder. 
 

Artikel 3. (1) Das Bundesgebiet umfasst 

die Gebiete der Bundesländer. 

(2) Staatsverträge, mit denen die Bundes-

grenzen geändert werden, dürfen nur mit 

Zustimmung der betroffenen Länder ab-

geschlossen werden. 

(3) Grenzänderungen innerhalb des Bun-

desgebietes bedürfen übereinstimmender 
Gesetze des Bundes und der betroffenen 

Länder. Für Grenzbereinigungen innerhalb 

des Bundesgebietes genügen überein-

stimmende Gesetze der betroffenen Länder. 
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(4) Sofern es sich nicht um Grenzbereini-
gungen handelt, bedürfen Beschlüsse des 

Nationalrates über Grenzänderungen 

gemäß Abs. 2 und 3 der Anwesenheit von 

mindestens der Hälfte der Mitglieder und 

einer Mehrheit von zwei Dritteln der ab-

gegebenen Stimmen. 

 

Artikel 4. (1) Das Bundesgebiet bildet 

ein einheitliches Währungs-, Wirtschafts- 

und Zollgebiet. 

(2) Innerhalb des Bundes dürfen Zwi-

schenzolllinien oder sonstige Verkehrsbe-

schränkungen nicht errichtet werden. 

 

Artikel 5. (1) Bundeshauptstadt und Sitz 

der obersten Organe des Bundes ist 
Wien. 

(2) Für die Dauer außergewöhnlicher 

Verhältnisse kann der Bundespräsident 

auf Antrag der Bundesregierung den Sitz 

oberster Organe des Bundes in einen 

anderen Ort des Bundesgebietes verlegen. 

 
Artikel 6. (1) Für die Republik Österreich 

besteht eine einheitliche Staatsbürger-

schaft. 

(2) Jene Staatsbürger, die in einem Land 

den Hauptwohnsitz haben, sind dessen 

Landesbürger; die Landesgesetze können 
jedoch vorsehen, dass auch Staatsbür-

ger, die in einem Land einen Wohnsitz, 

nicht aber den Hauptwohnsitz haben, 

dessen Landesbürger sind. 

(3) Der Hauptwohnsitz einer Person ist 

dort begründet, wo sie sich in der erweis-
lichen oder aus den Umständen hervor-

gehenden Absicht niedergelassen hat, 

hier den Mittelpunkt ihrer Lebensbezie-

hungen zu schaffen; trifft diese sachliche 

Voraussetzung bei einer Gesamtbetrach-

tung der beruflichen, wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Lebensbeziehungen 

einer Person auf mehrere Wohnsitze zu, 

so hat sie jenen als Hauptwohnsitz zu 

bezeichnen, zu dem sie das überwiegen-
de Naheverhältnis hat. 

(4) In den Angelegenheiten der Durch-

führung der Wahl des Bundespräsiden-

ten, von Wahlen zu den allgemeinen Ver-

tretungskörpern und zum Europäischen 

Parlament, der Wahl des Bürgermeisters 
durch die zur Wahl des Gemeinderates 

Berechtigten, in den Angelegenheiten der 

Durchführung von Volksbegehren, Volks-

abstimmungen und Volksbefragungen auf 

Grund der Bundesverfassung oder einer 

Landesverfassung sowie in den Angele-

genheiten der unmittelbaren Mitwirkung 

der zum Gemeinderat Wahlberechtigten 

an der Besorgung der Angelegenheiten 
des eigenen Wirkungsbereiches der Ge-

meinde gelten für die Dauer einer Fest-

nahme oder Anhaltung im Sinne des 

Bundesverfassungsgesetzes über den 

Schutz der persönlichen Freiheit, BGBl. 

Nr. 684/1988, die letzten, außerhalb des 

Ortes einer Festnahme oder Anhaltung 

gelegenen Wohnsitze und der letzte, 

außerhalb des Ortes einer Festnahme 

oder Anhaltung gelegene Hauptwohnsitz 
vor der Festnahme oder Anhaltung als 

Wohnsitze beziehungsweise Hauptwohn-
sitz der festgenommenen oder angehal-

tenen Person. 

 

Artikel 7. (1) Alle Staatsbürger sind vor 

dem Gesetz gleich. Vorrechte der Geburt, 

des Geschlechtes, des Standes, der Klasse 

und des Bekenntnisses sind ausgeschlos-

sen. Niemand darf wegen seiner Behinde-

rung benachteiligt werden. Die Republik 

(Bund, Länder und Gemeinden) bekennt 
sich dazu, die Gleichbehandlung von be-

hinderten und nichtbehinderten Men-

schen in allen Bereichen des täglichen 

Lebens zu gewährleisten. 

(2) Bund, Länder und Gemeinden beken-

nen sich zur tatsächlichen Gleichstellung 
von Mann und Frau. Maßnahmen zur 

Förderung der faktischen Gleichstellung 

von Frauen und Männern insbesondere 

durch Beseitigung tatsächlich bestehen-

der Ungleichheiten sind zulässig. 

(3) Amtsbezeichnungen können in der 

Form verwendet werden, die das Ge-
schlecht des Amtsinhabers oder der 

Amtsinhaberin zum Ausdruck bringt. 

Gleiches gilt für Titel, akademische Grade 

und Berufsbezeichnungen. 

(4) Den öffentlich Bediensteten, ein-

schließlich der Angehörigen des Bundes-
heeres, ist die ungeschmälerte Ausübung 

ihrer politischen Rechte gewährleistet. 

 

Artikel 8. (1) Die deutsche Sprache ist, 

unbeschadet der den sprachlichen Min-

derheiten bundesgesetzlich eingeräumten 

Rechte, die Staatssprache der Republik. 

(2) Die Republik (Bund, Länder und Ge-

meinden) bekennt sich zu ihrer gewach-

senen sprachlichen und kulturellen Viel-

falt, die in den autochthonen Volksgrup-

pen zum Ausdruck kommt. Sprache und 

Kultur, Bestand und Erhaltung dieser 

Volksgruppen sind zu achten, zu sichern 

und zu fördern. 

(3) Die Österreichische Gebärdensprache 

ist als eigenständige Sprache anerkannt. 

Das Nähere bestimmen die Gesetze. 

 

Artikel 8a. (1) Die Farben der Republik 

Österreich sind rot-weiß-rot. Die Flagge 

besteht aus drei gleichbreiten waagrech-
ten Streifen, von denen der mittlere 

weiß, der obere und der untere rot sind. 

(2) Das Wappen der Republik Österreich 

(Bundeswappen) besteht aus einem frei-

schwebenden, einköpfigen, schwarzen, 

golden gewaffneten und rot bezungten 
Adler, dessen Brust mit einem roten, von 

einem silbernen Querbalken durchzoge-

nen Schild belegt ist. Der Adler trägt auf 

seinem Haupt eine goldene Mauerkrone 

mit drei sichtbaren Zinnen. Die beiden 

Fänge umschließt eine gesprengte Eisen-

kette. Er trägt im rechten Fang eine gol-

dene Sichel mit einwärts gekehrter 

Schneide, im linken Fang einen goldenen 

Hammer. 

(3) Nähere Bestimmungen, insbesondere 

über den Schutz der Farben und des 

Wappens sowie über das Siegel der Re-

publik werden durch Bundesgesetz  
getroffen. 

 

Artikel 9. (1) Die allgemein anerkannten 

Regeln des Völkerrechtes gelten als Be-

standteile des Bundesrechtes. 

(2) Durch Gesetz oder durch einen ge-

mäß Art. 50 Abs. 1 genehmigten Staats-
vertrag können einzelne Hoheitsrechte 

auf andere Staaten oder zwischenstaatli-

che Einrichtungen übertragen werden. In 

gleicher Weise können die Tätigkeit von 

Organen anderer Staaten oder zwischen-

staatlicher Einrichtungen im Inland und 

die Tätigkeit österreichischer Organe im 

Ausland geregelt sowie die Übertragung 

einzelner Hoheitsrechte anderer Staaten 
oder zwischenstaatlicher Einrichtungen 

auf österreichische Organe vorgesehen 

werden. Dabei kann auch vorgesehen 

werden, dass österreichische Organe der 

Weisungsbefugnis der Organe anderer 

Staaten oder zwischenstaatlicher Einrich-

tungen oder diese der Weisungsbefugnis 

österreichischer Organe unterstellt werden. 

 

Artikel 9a. (1) Österreich bekennt sich 
zur umfassenden Landesverteidigung. 

Ihre Aufgabe ist es, die Unabhängigkeit 

nach außen sowie die Unverletzlichkeit 

und Einheit des Bundesgebietes zu be-

wahren, insbesondere zur Aufrechterhal-

tung und Verteidigung der immerwähren-

den Neutralität. Hiebei sind auch die ver-

fassungsmäßigen Einrichtungen und ihre 

Handlungsfähigkeit sowie die demokrati-
schen Freiheiten der Einwohner vor ge-

waltsamen Angriffen von außen zu schüt-

zen und zu verteidigen. 

(2) Zur umfassenden Landesverteidigung 

gehören die militärische, die geistige, die 

zivile und die wirtschaftliche Landesver-
teidigung. 

(3) Jeder männliche Staatsbürger ist 

wehrpflichtig. Staatsbürgerinnen können 

freiwillig Dienst im Bundesheer als Solda-

tinnen leisten und haben das Recht, die-

sen Dienst zu beenden. 

(4) Wer die Erfüllung der Wehrpflicht aus 

Gewissensgründen verweigert und hievon 

befreit wird, hat die Pflicht, einen Ersatz-

dienst (Zivildienst) zu leisten. 

 

Artikel 10. (1) Bundessache ist die Ge-

setzgebung und die Vollziehung in folgen-
den Angelegenheiten: 

1. Bundesverfassung, insbesondere Wah-

len zum Nationalrat, und Volksbegeh-

ren, Volksabstimmungen und Volks-

befragungen auf Grund der Bundes-

verfassung; Verfassungsgerichtsbar-
keit; Verwaltungsgerichtsbarkeit mit 

Ausnahme der Organisation der Ver-

waltungsgerichte der Länder; 

1a. Wahlen zum Europäischen Parla-

ment; Europäische Bürgerinitiativen; 

2. äußere Angelegenheiten mit Ein-

schluss der politischen und wirt-

schaftlichen Vertretung gegenüber 

dem Ausland, insbesondere Ab-

schluss von Staatsverträgen, unbe-

schadet der Zuständigkeit der Länder 
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nach Art. 16 Abs. 1; Grenzvermar-

kung; Waren- und Viehverkehr mit 

dem Ausland; Zollwesen; 

3. Regelung und Überwachung des Ein-

trittes in das Bundesgebiet und des 

Austrittes aus ihm; Ein- und Auswan-

derungswesen einschließlich des Auf-

enthaltsrechtes aus berücksichti-

gungswürdigen Gründen; Passwesen; 

Aufenthaltsverbot, Ausweisung und 

Abschiebung; Asyl; Auslieferung; 

4. Bundesfinanzen, insbesondere öffent-

liche Abgaben, die ausschließlich oder 

teilweise für den Bund einzuheben 

sind; Monopolwesen; 

5. Geld-, Kredit-, Börse- und Bankwe-

sen; Maß- und Gewichts-, Normen- 

und Punzierungswesen; 

6. Zivilrechtswesen einschließlich des 

wirtschaftlichen Assoziationswesens, 
jedoch mit Ausschluss von Regelun-

gen, die den Grundstücksverkehr für 

Ausländer und den Verkehr mit be-

bauten oder zur Bebauung bestimm-

ten Grundstücken verwaltungsbe-

hördlichen Beschränkungen unter-

werfen, einschließlich des Rechtser-

werbes von Todes wegen durch Per-

sonen, die nicht zum Kreis der ge-

setzlichen Erben gehören; Privatstif-
tungswesen; Strafrechtswesen mit 

Ausschluss des Verwaltungsstrafrech-

tes und des Verwaltungsstrafverfah-

rens in Angelegenheiten, die in den 

selbständigen Wirkungsbereich der 

Länder fallen; Justizpflege; Einrich-

tungen zum Schutz der Gesellschaft 

gegen verbrecherische oder sonstige 

gefährliche Personen; Urheberrecht; 
Pressewesen; Enteignung, soweit sie 

nicht Angelegenheiten betrifft, die in 

den selbständigen Wirkungsbereich 

der Länder fallen; Angelegenheiten 

der Notare, der Rechtsanwälte und 

verwandter Berufe; 

7. Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit ein-

schließlich der ersten allgemeinen 

Hilfeleistung, jedoch mit Ausnahme 

der örtlichen Sicherheitspolizei; Ver-

eins- und Versammlungsrecht; Per-

sonenstandsangelegenheiten ein-

schließlich des Matrikenwesens und 

der Namensänderung; Fremdenpoli-

zei und Meldewesen; Waffen-, Muni-
tions- und Sprengmittelwesen, 

Schießwesen; 

8. Angelegenheiten des Gewerbes und 

der Industrie; öffentliche Agentien 

und Privatgeschäftsvermittlungen; 

Bekämpfung des unlauteren Wettbe-
werbes; Kartellrecht; Patentwesen 

sowie Schutz von Mustern, Marken 

und anderen Warenbezeichnungen; 

Angelegenheiten der Patentanwälte; 

Ingenieur- und Ziviltechnikerwesen; 

Kammern für Handel, Gewerbe und 

Industrie; Einrichtung beruflicher 

Vertretungen, soweit sie sich auf das 

ganze Bundesgebiet erstrecken, mit 

Ausnahme solcher auf land- und 
forstwirtschaftlichem Gebiet; 

9. Verkehrswesen bezüglich der Eisen-

bahnen und der Luftfahrt sowie der 

Schifffahrt, soweit diese nicht unter 

Art. 11 fällt; Kraftfahrwesen; Angele-

genheiten der wegen ihrer Bedeutung 
für den Durchzugsverkehr durch 

Bundesgesetz als Bundesstraßen er-

klärten Straßenzüge außer der Stra-

ßenpolizei; Strom- und Schifffahrts-

polizei, soweit sie nicht unter Art. 11 

fällt; Post- und Fernmeldewesen; 

Umweltverträglichkeitsprüfung für 

Bundesstraßen und Eisenbahn-Hoch-

leistungsstrecken, bei denen mit er-
heblichen Auswirkungen auf die Um-

welt zu rechnen ist; 

10. Bergwesen; Forstwesen einschließlich 

des Triftwesens; Wasserrecht; Regu-

lierung und Instandhaltung der Ge-

wässer zum Zweck der unschädlichen 
Ableitung der Hochfluten oder zum 

Zweck der Schifffahrt und Flößerei; 

Wildbachverbauung; Bau und In-

standhaltung von Wasserstraßen; 

Normalisierung und Typisierung elek-

trischer Anlagen und Einrichtungen, 

Sicherheitsmaßnahmen auf diesem 

Gebiet; Starkstromwegerecht, soweit 

sich die Leitungsanlage auf zwei oder 

mehrere Länder erstreckt; Dampf-
kessel- und Kraftmaschinenwesen; 

Vermessungswesen; 

11. Arbeitsrecht, soweit es nicht unter 

Art. 12 fällt; Sozial- und Vertragsver-

sicherungswesen; Pflegegeldwesen; 

Sozialentschädigungsrecht; Ausbil-
dungspflicht für Jugendliche; Kam-

mern für Arbeiter und Angestellte, 

mit Ausnahme solcher auf land- und 

forstwirtschaftlichem Gebiet; 

12. Gesundheitswesen mit Ausnahme des 

Leichen- und Bestattungswesens so-
wie des Gemeindesanitätsdienstes 

und Rettungswesens, hinsichtlich der 

Heil- und Pflegeanstalten, des Kur-

ortewesens und der natürlichen Heil-

vorkommen jedoch nur die sanitäre 

Aufsicht; Maßnahmen zur Abwehr 

von gefährlichen Belastungen der 

Umwelt, die durch Überschreitung 

von Immissionsgrenzwerten entste-

hen; Luftreinhaltung, unbeschadet 
der Zuständigkeit der Länder für Hei-

zungsanlagen; Abfallwirtschaft hin-

sichtlich gefährlicher Abfälle, hin-

sichtlich anderer Abfälle nur soweit 

ein Bedürfnis nach Erlassung einheit-

licher Vorschriften vorhanden ist;  

Veterinärwesen; Ernährungswesen 

einschließlich der Nahrungsmittel-

kontrolle; Regelung des geschäft-
lichen Verkehrs mit Saat- und Pflanz-

gut, Futter-, Dünge- und Pflanzen-

schutzmitteln sowie mit Pflanzen-

schutzgeräten, einschließlich der Zu-

lassung und bei Saat- und Pflanzgut 

auch der Anerkennung; 

12a. Universitäts- und Hochschulwesen 
sowie das Erziehungswesen betref-

fend Studentenheime in diesen Ange-

legenheiten; 

13. wissenschaftlicher und fachtechni-

scher Archiv- und Bibliotheksdienst; 

Angelegenheiten der künstlerischen 

und wissenschaftlichen Sammlungen 

und Einrichtungen des Bundes; Ange-
legenheiten der Bundestheater mit 

Ausnahme der Bauangelegenheiten; 

Denkmalschutz; Angelegenheiten des 

Kultus; Volkszählungswesen sowie – 

unter Wahrung der Rechte der Län-

der, im eigenen Land jegliche Statis-

tik zu betreiben – sonstige Statistik, 

soweit sie nicht nur den Interessen 

eines einzelnen Landes dient; Stif-
tungs- und Fondswesen, soweit es 

sich um Stiftungen und Fonds han-

delt, die nach ihren Zwecken über 

den Interessenbereich eines Landes 

hinausgehen und nicht schon bisher 

von den Ländern autonom verwaltet 

wurden; 

14. Organisation und Führung der Bundes-

polizei; Regelung der Errichtung und 

der Organisierung sonstiger Wach-

körper mit Ausnahme der Gemeinde-

wachkörper; Regelung der Bewaffnung 

der Wachkörper und des Rechtes zum 

Waffengebrauch; 

15. militärische Angelegenheiten; Ange-

legenheiten des Zivildienstes; Kriegs-

schadenangelegenheiten; Fürsorge für 

Kriegsgräber; aus Anlass eines Krieges 

oder im Gefolge eines solchen zur  

Sicherung der einheitlichen Führung 

der Wirtschaft notwendig erscheinen-

de Maßnahmen, insbesondere auch 
hinsichtlich der Versorgung der Be-

völkerung mit Bedarfsgegenständen; 

16. Einrichtung der Bundesbehörden und 

sonstigen Bundesämter; Dienstrecht 

und Personalvertretungsrecht der 

Bundesbediensteten; 

17. Bevölkerungspolitik, soweit sie die 

Gewährung von Kinderbeihilfen und 

die Schaffung eines Lastenausglei-

ches im Interesse der Familie zum 

Gegenstand hat. 

(2) In Bundesgesetzen über das bäuerli-

che Anerbenrecht sowie in den nach 

Abs. 1 Z 10 ergehenden Bundesgesetzen 

kann die Landesgesetzgebung ermächtigt 

werden, zu genau zu bezeichnenden ein-

zelnen Bestimmungen Ausführungsbe-

stimmungen zu erlassen. Für diese Lan-

desgesetze sind die Bestimmungen des 
Art. 15 Abs. 6 sinngemäß anzuwenden. 

Die Vollziehung der in solchen Fällen 

ergehenden Ausführungsgesetze steht 

dem Bund zu, doch bedürfen die Durch-

führungsverordnungen, soweit sie sich 

auf die Ausführungsbestimmungen des 

Landesgesetzes beziehen, des vorherigen 

Einvernehmens mit der betreffenden 

Landesregierung. 

(3) Bevor der Bund Staatsverträge, die 

Durchführungsmaßnahmen im Sinne des 

Art. 16 erforderlich machen oder die den 

selbständigen Wirkungsbereich der Länder 

in anderer Weise berühren, abschließt, 

hat er den Ländern Gelegenheit zur Stel-

lungnahme zu geben. Liegt dem Bund 
eine einheitliche Stellungnahme der Län-
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der vor, so ist der Bund beim Abschluss 
des Staatsvertrages an diese Stellung-

nahme gebunden. Der Bund darf davon 

nur aus zwingenden außenpolitischen 

Gründen abweichen; er hat diese Gründe 

den Ländern unverzüglich mitzuteilen. 

 

Artikel 11. (1) Bundessache ist die Ge-

setzgebung, Landessache die Vollziehung 

in folgenden Angelegenheiten: 

1. Staatsbürgerschaft; 

2. berufliche Vertretungen, soweit sie 

nicht unter Art. 10 fallen, jedoch mit 

Ausnahme jener auf land- und forst-
wirtschaftlichem Gebiet sowie auf dem 

Gebiet des Berg- und Schiführer-

wesens und des in den selbständigen 

Wirkungsbereich der Länder fallenden 

Sportunterrichtswesens; 

3. Volkswohnungswesen mit Ausnahme 
der Förderung des Wohnbaus und der 

Wohnhaussanierung; 

4. Straßenpolizei; 

5. Assanierung; 

6. Binnenschifffahrt hinsichtlich der 

Schifffahrtskonzessionen, Schifffahrts-

anlagen und Zwangsrechte an solchen 

Anlagen, soweit sie sich nicht auf die 

Donau, den Bodensee, den Neusiedler-

see und auf Grenzstrecken sonstiger 
Grenzgewässer bezieht; Strom- und 

Schifffahrtspolizei auf Binnengewäs-

sern mit Ausnahme der Donau, des 

Bodensees, des Neusiedlersees und 

der Grenzstrecken sonstiger Grenzge-

wässer; 

7. Umweltverträglichkeitsprüfung für Vor-

haben, bei denen mit erheblichen 

Auswirkungen auf die Umwelt zu rech-

nen ist; soweit ein Bedürfnis nach Er-

lassung einheitlicher Vorschriften als 

vorhanden erachtet wird, Genehmi-

gung solcher Vorhaben; 

8. Tierschutz, soweit er nicht nach ande-

ren Bestimmungen in Gesetzgebung 

Bundessache ist, jedoch mit Ausnahme 

der Ausübung der Jagd oder der  

Fischerei. 

(2) Soweit ein Bedürfnis nach Erlassung 
einheitlicher Vorschriften als vorhanden 

erachtet wird, werden das Verwaltungs-

verfahren, die allgemeinen Bestimmun-

gen des Verwaltungsstrafrechtes, das 

Verwaltungsstrafverfahren und die Ver-

waltungsvollstreckung auch in den Ange-

legenheiten, in denen die Gesetzgebung 

den Ländern zusteht, durch Bundesgesetz 

geregelt; abweichende Regelungen kön-
nen in den die einzelnen Gebiete der 

Verwaltung regelnden Bundes- oder Lan-

desgesetzen nur dann getroffen werden, 

wenn sie zur Regelung des Gegenstandes 

erforderlich sind. 

(3) Die Durchführungsverordnungen zu 

den nach den Abs. 1 und 2 ergehenden 
Bundesgesetzen sind, soweit in diesen 

Gesetzen nicht anderes bestimmt ist, 

vom Bund zu erlassen. Die Art der 

Kundmachung von Durchführungsverord-

nungen, zu deren Erlassung die Länder in 

den Angelegenheiten des Abs. 1 Z 4 und 

6 bundesgesetzlich ermächtigt werden, 
kann durch Bundesgesetz geregelt wer-

den. 

(4) Die Handhabung der gemäß Abs. 2 

ergehenden Gesetze und der hiezu erlas-

senen Durchführungsverordnungen steht 

dem Bund oder den Ländern zu, je nach-

dem, ob die den Gegenstand des Verfah-
rens bildende Angelegenheit der Vollzie-

hung nach Bundes- oder Landessache ist. 

(5) Soweit ein Bedürfnis nach Erlassung 

einheitlicher Vorschriften vorhanden ist, 

können durch Bundesgesetz einheitliche 

Emissionsgrenzwerte für Luftschadstoffe 
festgelegt werden. Diese dürfen in den 

die einzelnen Gebiete der Verwaltung 

regelnden Bundes- und Landesvorschrif-

ten nicht überschritten werden. 

(6) Soweit ein Bedürfnis nach Erlassung 

einheitlicher Vorschriften als vorhanden 
erachtet wird, werden auch das Bürger-

beteiligungsverfahren für bundesgesetz-

lich zu bestimmende Vorhaben, die Betei-

ligung an den einem Bürgerbeteiligungs-

verfahren nachfolgenden Verwaltungsver-

fahren und die Berücksichtigung der Er-

gebnisse des Bürgerbeteiligungsverfah-

rens bei der Erteilung der für die be-

troffenen Vorhaben erforderlichen Ge-

nehmigungen sowie die Genehmigung 
der in Art. 10 Abs. 1 Z 9 genannten Vor-

haben durch Bundesgesetz geregelt. Für 

die Vollziehung dieser Vorschriften gilt 

Abs. 4. 

(7) In den in Abs. 1 Z 7 und 8 genannten 

Angelegenheiten stehen der Bundesregie-
rung und den einzelnen Bundesministern 

gegenüber der Landesregierung die fol-

genden Befugnisse zu: 

1. die Befugnis, durch Bundesorgane in 

die Akten der Landesbehörden Einsicht 

zu nehmen; 

2. die Befugnis, die Übermittlung von 

Berichten über die Vollziehung der 

vom Bund erlassenen Gesetze und 

Verordnungen zu verlangen; 

3. die Befugnis, alle für die Vorbereitung 

der Erlassung von Gesetzen und Ver-

ordnungen durch den Bund notwendi-

gen Auskünfte über die Vollziehung zu 

verlangen; 

4. die Befugnis, in bestimmten Fällen 
Auskünfte und die Vorlage von Akten 

zu verlangen, soweit dies zur Aus-

übung anderer Befugnisse notwendig 

ist. 

 

Artikel 12. (1) Bundessache ist die Ge-

setzgebung über die Grundsätze, Lan-

dessache die Erlassung von Ausführungs-

gesetzen und die Vollziehung in folgen-
den Angelegenheiten: 

1. Armenwesen; Bevölkerungspolitik, so-

weit sie nicht unter Art. 10 fällt; Volks-

pflegestätten; Mutterschafts-, Säug-

lings- und Jugendfürsorge; Heil- und 

Pflegeanstalten; vom gesundheitlichen 

Standpunkt aus an Kurorte sowie Ku-
ranstalten und Kureinrichtungen zu 

stellende Anforderungen; natürliche 

Heilvorkommen; 

2. öffentliche Einrichtungen zur außerge-
richtlichen Vermittlung von Streitig-

keiten; 

3. Bodenreform, insbesondere agrarische 

Operationen und Wiederbesiedelung; 

4. Schutz der Pflanzen gegen Krank-

heiten und Schädlinge; 

5. Elektrizitätswesen, soweit es nicht 

unter Art. 10 fällt; 

6. Arbeiterrecht sowie Arbeiter- und An-

gestelltenschutz, soweit es sich um 

land- und forstwirtschaftliche Arbeiter 

und Angestellte handelt. 

(2) Grundsatzgesetze und Grundsatzbe-
stimmungen in Bundesgesetzen sind als 

solche ausdrücklich zu bezeichnen. 

 

Artikel 13. (1) Die Zuständigkeiten  

des Bundes und der Länder auf dem  

Gebiet des Abgabenwesens werden durch 

ein eigenes Bundesverfassungsgesetz  

(„Finanz-Verfassungsgesetz“) geregelt. 

(2) Bund, Länder und Gemeinden haben 

bei ihrer Haushaltsführung die Sicherstel-

lung des gesamtwirtschaftlichen Gleich-

gewichtes und nachhaltig geordnete 

Haushalte anzustreben. Sie haben ihre 

Haushaltsführung in Hinblick auf diese 

Ziele zu koordinieren. 

(3) Bund, Länder und Gemeinden haben 

bei der Haushaltsführung die tatsächliche 

Gleichstellung von Frauen und Männern 

anzustreben. 

 

Artikel 14. (1) Bundessache ist die Ge-

setzgebung und die Vollziehung auf dem 
Gebiet des Schulwesens sowie auf dem 

Gebiet des Erziehungswesens in den An-

gelegenheiten der Schülerheime, soweit 

in den folgenden Absätzen nicht anderes 

bestimmt ist. Zum Schul- und Erziehungs-

wesen im Sinne dieses Artikels zählen 

nicht die im Art. 14a geregelten Ange-

legenheiten. 

(2) Bundessache ist die Gesetzgebung, 

Landessache die Vollziehung in den Ange-

legenheiten des Dienstrechtes und des 

Personalvertretungsrechtes der Lehrer für 

öffentliche Pflichtschulen, soweit im 

Abs. 4 lit. a nicht anderes bestimmt ist. 

In diesen Bundesgesetzen kann die Lan-

desgesetzgebung ermächtigt werden, zu 
genau zu bezeichnenden einzelnen Best-

immungen Ausführungsbestimmungen zu 

erlassen; hiebei finden die Bestimmungen 

des Art. 15 Abs. 6 sinngemäß Anwen-

dung. Durchführungsverordnungen zu 

diesen Bundesgesetzen sind, soweit darin 

nicht anderes bestimmt ist, vom Bund zu 

erlassen. 

(3) Bundessache ist die Gesetzgebung 

über die Grundsätze, Landessache die 

Erlassung von Ausführungsgesetzen und 

die Vollziehung in folgenden Angelegen-

heiten: 

a) äußere Organisation (Aufbau, Organi-

sationsformen, Errichtung, Erhaltung, 

Auflassung, Sprengel, Klassenschüler-

zahlen und Unterrichtszeit) der öffent-

lichen Pflichtschulen; 
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b) äußere Organisation der öffentlichen 

Schülerheime, die ausschließlich oder 

vorwiegend für Schüler von Pflicht-

schulen bestimmt sind; 

c) fachliche Anstellungserfordernisse für 

die von den Ländern, Gemeinden oder 

von Gemeindeverbänden anzustellen-

den Kindergärtnerinnen und Erzieher 

an Horten und an Schülerheimen, die 

ausschließlich oder vorwiegend für 

Schüler von Pflichtschulen bestimmt 
sind. 

(4) Landessache ist die Gesetzgebung 

und die Vollziehung in folgenden Angele-

genheiten: 

a) Behördenzuständigkeit zur Ausübung 

der Diensthoheit über die Lehrer für 

öffentliche Pflichtschulen auf Grund 

der gemäß Abs. 2 ergehenden Gesetze; 

b) Kindergartenwesen und Hortwesen. 

(5) Abweichend von den Bestimmungen 

der Abs. 2 bis 4 ist Bundessache die Ge-

setzgebung und die Vollziehung in fol-

genden Angelegenheiten: 

a) Öffentliche Praxisschulen, Übungskin-

dergärten, Übungshorte und Übungs-

schülerheime, die einer öffentlichen 

Schule zum Zweck lehrplanmäßig vor-

gesehener Übungen eingegliedert sind; 

b) öffentliche Schülerheime, die aus-

schließlich oder vorwiegend für Schüler 

der in lit. a genannten Praxisschulen 

bestimmt sind; 

c) Dienstrecht und Personalvertretungs-

recht der Lehrer, Erzieher und Kinder-

gärtnerinnen für die in lit. a und b ge-

nannten öffentlichen Einrichtungen. 

(5a) Demokratie, Humanität, Solidarität, 
Friede und Gerechtigkeit sowie Offenheit 

und Toleranz gegenüber den Menschen 

sind Grundwerte der Schule, auf deren 

Grundlage sie der gesamten Bevölkerung, 

unabhängig von Herkunft, sozialer Lage 

und finanziellem Hintergrund, unter ste-

ter Sicherung und Weiterentwicklung 

bestmöglicher Qualität ein höchstmögli-

ches Bildungsniveau sichert. Im partner-
schaftlichen Zusammenwirken von Schü-

lern, Eltern und Lehrern ist Kindern und 

Jugendlichen die bestmögliche geistige, 

seelische und körperliche Entwicklung zu 

ermöglichen, damit sie zu gesunden, 

selbstbewussten, glücklichen, leistungs-

orientierten, pflichttreuen, musischen und 

kreativen Menschen werden, die befähigt 

sind, an den sozialen, religiösen und  

moralischen Werten orientiert Verant-
wortung für sich selbst, Mitmenschen, 

Umwelt und nachfolgende Generationen 

zu übernehmen. Jeder Jugendliche soll 

seiner Entwicklung und seinem Bildungs-

weg entsprechend zu selbständigem  

Urteil und sozialem Verständnis geführt 

werden, dem politischen, religiösen und 

weltanschaulichen Denken anderer auf-

geschlossen sein sowie befähigt werden, 
am Kultur- und Wirtschaftsleben Öster-

reichs, Europas und der Welt teilzuneh-

men und in Freiheits- und Friedensliebe 

an den gemeinsamen Aufgaben der 

Menschheit mitzuwirken. 

(6) Schulen sind Einrichtungen, in denen 

Schüler gemeinsam nach einem umfas-

senden, festen Lehrplan unterrichtet 

werden und im Zusammenhang mit der 

Vermittlung von allgemeinen oder allge-
meinen und beruflichen Kenntnissen und 

Fertigkeiten ein umfassendes erzieheri-

sches Ziel angestrebt wird. Öffentliche 

Schulen sind jene Schulen, die vom ge-

setzlichen Schulerhalter errichtet und 

erhalten werden. Gesetzlicher Schulerhal-

ter ist der Bund, soweit die Gesetzgebung 

und Vollziehung in den Angelegenheiten 

der Errichtung, Erhaltung und Auflassung 
von öffentlichen Schulen Bundessache 

ist. Gesetzlicher Schulerhalter ist das 

Land oder nach Maßgabe der landesge-

setzlichen Vorschriften die Gemeinde 

oder ein Gemeindeverband, soweit die 

Gesetzgebung oder Ausführungsgesetz-

gebung und die Vollziehung in den Ange-

legenheiten der Errichtung, Erhaltung 

und Auflassung von öffentlichen Schulen 

Landessache ist. Öffentliche Schulen sind 
allgemein ohne Unterschied der Geburt, 

des Geschlechtes, der Rasse, des Stan-

des, der Klasse, der Sprache und des 

Bekenntnisses, im Übrigen im Rahmen 

der gesetzlichen Voraussetzungen zu-

gänglich. Das Gleiche gilt sinngemäß für 

Kindergärten, Horte und Schülerheime. 

(6a) Die Gesetzgebung hat ein differen-

ziertes Schulsystem vorzusehen, das 

zumindest nach Bildungsinhalten in all-

gemeinbildende und berufsbildende 

Schulen und nach Bildungshöhe in Pri-

mar- und Sekundarschulbereiche geglie-

dert ist, wobei bei den Sekundarschulen 

eine weitere angemessene Differenzie-
rung vorzusehen ist. 

(7) Schulen, die nicht öffentlich sind, sind 

Privatschulen; diesen ist nach Maßgabe 

der gesetzlichen Bestimmungen das Öf-

fentlichkeitsrecht zu verleihen. 

(7a) Die Schulpflicht beträgt zumindest 

neun Jahre und es besteht auch Berufs-

schulpflicht. 

(8) Dem Bund steht die Befugnis zu, sich 

in den Angelegenheiten, die nach Abs. 2 
und 3 in die Vollziehung der Länder fal-

len, von der Einhaltung der auf Grund 

dieser Absätze erlassenen Gesetze und 

Verordnungen Kenntnis zu verschaffen, 

zu welchem Zweck er auch Organe in die 

Schulen und Schülerheime entsenden 

kann. Werden Mängel wahrgenommen, 

so kann dem Landeshauptmann durch 

Weisung (Art. 20 Abs. 1) die Abstellung 
der Mängel innerhalb einer angemesse-

nen Frist aufgetragen werden. Der Lan-

deshauptmann hat für die Abstellung der 

Mängel nach Maßgabe der gesetzlichen 

Vorschriften Sorge zu tragen und ist ver-

pflichtet, um die Durchführung solcher 

Weisungen zu bewirken, auch die ihm in 

seiner Eigenschaft als Organ des selb-

ständigen Wirkungsbereiches des Landes 

zu Gebote stehenden Mittel anzuwenden. 

(9) Auf dem Gebiet des Dienstrechtes der 

Lehrer, Erzieher und Kindergärtnerinnen 

gelten für die Verteilung der Zuständig-

keiten zur Gesetzgebung und Vollziehung 

hinsichtlich der Dienstverhältnisse zum 

Bund, zu den Ländern, zu den Gemein-

den und zu den Gemeindeverbänden, 

soweit in den vorhergehenden Absätzen 

nicht anderes bestimmt ist, die diesbe-
züglichen allgemeinen Regelungen der 

Art. 10 und 21. Gleiches gilt für das Per-

sonalvertretungsrecht der Lehrer, Erzie-

her und Kindergärtnerinnen. 

(10) In den Angelegenheiten der Schul-

geldfreiheit sowie des Verhältnisses der 
Schule und Kirchen (Religionsgesellschaf-

ten) einschließlich des Religionsunterrich-

tes in der Schule, soweit es sich nicht um 

Angelegenheiten der Universitäten und 

Hochschulen handelt, können Bundesge-

setze vom Nationalrat nur in Anwesenheit 

von mindestens der Hälfte der Mitglieder 

und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 

der abgegebenen Stimmen beschlossen 
werden. Das Gleiche gilt, wenn die 

Grundsätze des Abs. 6a verlassen werden 

sollen und für die Genehmigung der in 

vorstehenden Angelegenheiten abge-

schlossenen Staatsverträge der im Art. 50 

bezeichneten Art. 

 

Artikel 14a. (1) Auf dem Gebiet des 

land- und forstwirtschaftlichen Schul-

wesens sowie auf dem Gebiet des land- 
und forstwirtschaftlichen Erziehungs-

wesens in den Angelegenheiten der  

Schülerheime, ferner in den Angelegen-

heiten des Dienstrechtes und des Personal-

vertretungsrechtes der Lehrer und Erzie-

her an den unter diesen Artikel fallenden 

Schulen und Schülerheimen sind Gesetz-

gebung und Vollziehung Landessache, 

soweit in den folgenden Absätzen nicht 
anderes bestimmt ist.  

(2) Bundessache ist die Gesetzgebung 

und Vollziehung in folgenden Angelegen-

heiten: 

a) höhere land- und forstwirtschaftliche 

Lehranstalten sowie Anstalten für die 

Ausbildung und Fortbildung der Lehrer 

an land- und forstwirtschaftlichen 

Schulen; 

b) Fachschulen für die Ausbildung von 

Forstpersonal; 

c) öffentliche land- und forstwirtschaftli-

che Fachschulen, die zur Gewährleis-

tung von lehrplanmäßig vorgesehenen 

Übungen mit einer der unter den lit. a 

und b genannten öffentlichen Schulen 

oder mit einer land- und forstwirt-

schaftlichen Versuchsanstalt des Bun-

des organisatorisch verbunden sind; 

d) Schülerheime, die ausschließlich oder 

vorwiegend für Schüler der unter den 

lit. a bis c genannten Schulen be-

stimmt sind; 

e) Dienstrecht und Personalvertretungs-

recht der Lehrer und Erzieher für die 

unter den lit. a bis d genannten Ein-

richtungen; 

f) Subventionen zum Personalaufwand 

der konfessionellen land- und forst-

wirtschaftlichen Schulen; 

g) land- und forstwirtschaftliche Ver-

suchsanstalten des Bundes, die mit  

einer vom Bund erhaltenen land- und 
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forstwirtschaftlichen Schule zur Ge-
währleistung von lehrplanmäßig vor-

gesehenen Übungen an dieser Schule 

organisatorisch verbunden sind. 

(3) Soweit es sich nicht um die im Abs. 2 

genannten Angelegenheiten handelt, ist 

Bundessache die Gesetzgebung, Lan-

dessache die Vollziehung in den Angele-

genheiten 

a) des Religionsunterrichtes; 

b) des Dienstrechtes und des Personal-

vertretungsrechtes der Lehrer für öf-

fentliche land- und forstwirtschaftliche 

Berufs- und Fachschulen und der Er-
zieher für öffentliche Schülerheime, 

die ausschließlich oder vorwiegend für 

Schüler dieser Schulen bestimmt sind, 

ausgenommen jedoch die Angelegen-

heiten der Behördenzuständigkeit zur 

Ausübung der Diensthoheit über diese 

Lehrer und Erzieher. 

In den auf Grund der Bestimmungen 

unter lit. b ergehenden Bundesgesetzen 

kann die Landesgesetzgebung ermächtigt 

werden, zu genau zu bezeichnenden ein-

zelnen Bestimmungen Ausführungsbe-

stimmungen zu erlassen; hiebei finden 

die Bestimmungen des Art. 15 Abs. 6 
sinngemäß Anwendung. Durchführungs-

verordnungen zu diesen Bundesgesetzen 

sind, soweit darin nicht anderes bestimmt 

ist, vom Bund zu erlassen. 

(4) Bundessache ist die Gesetzgebung 

über die Grundsätze, Landessache die 

Erlassung von Ausführungsgesetzen und 
die Vollziehung 

a) hinsichtlich der land- und forstwirt-

schaftlichen Berufsschulen: in den An-

gelegenheiten der Festlegung sowohl 
des Bildungszieles als auch von Pflicht-

gegenständen und der Unentgeltlich-

keit des Unterrichtes sowie in den An-

gelegenheiten der Schulpflicht und des 

Übertrittes von der Schule eines Landes 

in die Schule eines anderen Landes; 

b) hinsichtlich der land- und forstwirt-

schaftlichen Fachschulen: in den Ange-

legenheiten der Festlegung der Auf-

nahmevoraussetzungen, des Bildungs-

zieles, der Organisationsformen, des 

Unterrichtsausmaßes und der Pflicht-

gegenstände, der Unentgeltlichkeit des 

Unterrichtes und des Übertrittes von 

der Schule eines Landes in die Schule 
eines anderen Landes; 

c) in den Angelegenheiten des Öffentlich-

keitsrechtes der privaten land- und 

forstwirtschaftlichen Berufs- und Fach-
schulen mit Ausnahme der unter 

Abs. 2 lit. b fallenden Schulen; 

d) hinsichtlich der Organisation und des 

Wirkungskreises von Beiräten, die in 

den Angelegenheiten des Abs. 1 an 
der Vollziehung der Länder mitwirken. 

(5) Die Errichtung der im Abs. 2 unter 

den lit. c und g bezeichneten land- und 

forstwirtschaftlichen Fachschulen und 

Versuchsanstalten ist nur zulässig, wenn 

die Landesregierung des Landes, in dem 
die Fachschule beziehungsweise Ver-

suchsanstalt ihren Sitz haben soll, der 

Errichtung zugestimmt hat. Diese Zu-

stimmung ist nicht erforderlich, wenn es 
sich um die Errichtung einer land- und 

forstwirtschaftlichen Fachschule handelt, 

die mit einer Anstalt für die Ausbildung 

und Fortbildung der Lehrer an land- und 

forstwirtschaftlichen Schulen zur Gewähr-

leistung von lehrplanmäßig vorgesehenen 

Übungen organisatorisch verbunden wer-

den soll. 

(6) Dem Bund steht die Befugnis zu, in 

den Angelegenheiten, die nach Abs. 3 

und 4 in die Vollziehung der Länder fal-

len, die Einhaltung der von ihm erlasse-

nen Vorschriften wahrzunehmen. 

(7) Die Bestimmungen des Art. 14 

Abs. 5a, 6, 6a, 7, 7a und 9 gelten sinn-

gemäß auch für die im ersten Satz des 

Abs. 1 bezeichneten Gebiete. 

(8) Art. 14 Abs. 10 gilt sinngemäß. 

 
Artikel 14b. (1) Bundessache ist die 

Gesetzgebung in den Angelegenheiten 

des öffentlichen Auftragswesens, soweit 

diese nicht unter Abs. 3 fallen. 

(2) Die Vollziehung in den Angelegenhei-

ten des Abs. 1 ist 

1. Bundessache hinsichtlich 

 a) der Vergabe von Aufträgen durch 

den Bund; 

 b) der Vergabe von Aufträgen durch 

Stiftungen, Fonds und Anstalten im 

Sinne des Art. 126b Abs. 1; 

 c) der Vergabe von Aufträgen durch 

Unternehmungen im Sinne des 

Art. 126b Abs. 2, wenn die finanzi-

elle Beteiligung oder der durch an-
dere finanzielle oder sonstige wirt-

schaftliche oder organisatorische 

Maßnahmen vermittelte Einfluss des 

Bundes mindestens gleich groß ist 

wie die finanzielle Beteiligung oder 

der Einfluss der Länder; 

 d) der Vergabe von Aufträgen durch 

bundesgesetzlich eingerichtete 

Selbstverwaltungskörperschaften; 

 e) der Vergabe von Aufträgen durch in 

lit. a bis d und Z 2 lit. a bis d nicht 

genannte Rechtsträger, 

 aa) die vom Bund finanziert werden, 

wenn der Finanzierungsanteil 

des Bundes mindestens gleich 

groß ist wie der der Länder; 

 bb) die hinsichtlich ihrer Leitung der 

Aufsicht des Bundes unterlie-

gen, soweit die Vergabe nicht 

unter sublit. aa oder Z 2 lit. e 

sublit. aa fällt; 

 cc) deren Verwaltungs-, Leitungs- 

oder Aufsichtsorgane aus Mit-

gliedern bestehen, die vom 

Bund ernannt worden sind, 
wenn der Bund mindestens 

gleich viele Mitglieder ernannt 

hat wie die Länder, soweit die 

Vergabe nicht unter sublit. aa 

oder bb oder Z 2 lit. e sublit. aa 

oder bb fällt; 

 f) der gemeinsamen Vergabe von 

Aufträgen durch den Bund und die 

Länder, wenn der Anteil des Bundes 

am geschätzten Gesamtauftrags-

wert mindestens gleich groß ist wie 

die Summe der Anteile der Länder; 

 g) der Vergabe von Aufträgen durch in 

lit. a bis f und Z 2 nicht genannte 

Rechtsträger; 

2. Landessache hinsichtlich 

 a) der Vergabe von Aufträgen durch 

das Land, die Gemeinden und die 

Gemeindeverbände; 

 b) der Vergabe von Aufträgen durch 

Stiftungen, Fonds und Anstalten im 

Sinne des Art. 127 Abs. 1 und des 

Art. 127a Abs. 1 und 8; 

 c) der Vergabe von Aufträgen durch 

Unternehmungen im Sinne des 

Art. 126b Abs. 2, soweit sie nicht 

unter Z 1 lit. c fällt, sowie der 

Vergabe von Aufträgen durch Un-

ternehmungen im Sinne des 

Art. 127 Abs. 3 und des Art. 127a 

Abs. 3 und 8; 

 d) der Vergabe von Aufträgen durch 

landesgesetzlich eingerichtete 

Selbstverwaltungskörperschaften; 

 e) der Vergabe von Aufträgen durch in 

Z 1 lit. a bis d und lit. a bis d nicht 

genannte Rechtsträger, 

 aa) die vom Land allein oder ge-

meinsam mit dem Bund oder 

anderen Ländern finanziert wer-
den, soweit die Vergabe nicht 

unter Z 1 lit. e sublit. aa fällt; 

 bb) die hinsichtlich ihrer Leitung der 
Aufsicht des Landes unterliegen, 

soweit die Vergabe nicht unter 

Z 1 lit. e sublit. aa oder bb oder 

sublit. aa fällt; 

 cc) deren Verwaltungs-, Leitungs- 

oder Aufsichtsorgane aus Mit-

gliedern bestehen, die vom 

Land ernannt worden sind, so-

weit die Vergabe nicht unter Z 1 

lit. e sublit. aa bis cc oder sub-

lit. aa oder bb fällt; 

 f) der gemeinsamen Vergabe von 

Aufträgen durch den Bund und die 

Länder, soweit diese nicht unter Z 1 

lit. f fällt, sowie der gemeinsamen 

Vergabe von Aufträgen durch meh-

rere Länder. 

Gemeinden gelten unabhängig von der 

Zahl ihrer Einwohner als Rechtsträger, 
die im Sinne der Z 1 lit. b und c und der 

Z 2 lit. b und c der Zuständigkeit des 

Rechnungshofes unterliegen. Im Rahmen 

der Z 1 lit. b, c, e und f werden Auftrag-

geber im Sinne der Z 1 dem Bund und 

Auftraggeber im Sinne der Z 2 dem je-

weiligen Land zugerechnet. Sind nach Z 2 

lit. c, e oder f mehrere Länder beteiligt, 

so richtet sich die Zuständigkeit zur Voll-
ziehung nach dem Überwiegen des 

Merkmals, das nach der entsprechenden 

Litera (Sublitera) der Z 1 für die Abgren-

zung der Vollziehungszuständigkeit des 

Bundes von jener der Länder maßgebend 

ist oder wäre, dann nach dem Sitz des 

Auftraggebers, dann nach dem Schwer-

punkt der Unternehmenstätigkeit des 

Auftraggebers, dann nach dem Sitz 

(Hauptwohnsitz) der vergebenden Stelle, 
kann jedoch auch danach die Zuständig-
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keit nicht bestimmt werden, so ist dasje-

nige beteiligte Land zuständig, das im 

Zeitpunkt der Einleitung des Vergabever-

fahrens zum Vorsitz im Bundesrat beru-

fen ist oder zuletzt war. 

(3) Landessache ist die Gesetzgebung 

und die Vollziehung in den Angelegen-

heiten der Nachprüfung im Rahmen der 

Vergabe von Aufträgen durch Auftrag-

geber im Sinne des Abs. 2 Z 2. 

(4) Der Bund hat den Ländern Gelegen-

heit zu geben, an der Vorbereitung von 

Gesetzesvorhaben in Angelegenheiten 

des Abs. 1 mitzuwirken. Nach Abs. 1 

ergehende Bundesgesetze, die Angele-

genheiten regeln, die in Vollziehung Lan-

dessache sind, dürfen nur mit Zustim-
mung der Länder kundgemacht werden. 

(5) Die Durchführungsverordnungen zu 

den nach Abs. 1 ergehenden Bundesge-

setzen sind, soweit in diesen Gesetzen 

nicht anderes bestimmt ist, vom Bund zu 

erlassen. Abs. 4 und Art. 42a sind auf 

solche Verordnungen sinngemäß anzu-
wenden. 

 

Artikel 15. (1) Soweit eine Angelegen-

heit nicht ausdrücklich durch die Bundes-

verfassung der Gesetzgebung oder auch 

der Vollziehung des Bundes übertragen 

ist, verbleibt sie im selbständigen Wir-

kungsbereich der Länder. 

(2) In den Angelegenheiten der örtlichen 

Sicherheitspolizei, das ist des Teiles der 

Sicherheitspolizei, der im ausschließlichen 

oder überwiegenden Interesse der in der 

Gemeinde verkörperten örtlichen Ge-

meinschaft gelegen und geeignet ist, 

durch die Gemeinschaft innerhalb ihrer 
örtlichen Grenzen besorgt zu werden, wie 

die Wahrung des öffentlichen Anstandes 

und die Abwehr ungebührlicherweise 

hervorgerufenen störenden Lärmes, steht 

dem Bund die Befugnis zu, die Führung 

dieser Angelegenheiten durch die Ge-

meinde zu beaufsichtigen und wahrge-

nommene Mängel durch Weisungen an 

den Landeshauptmann (Art. 103) abzu-

stellen. Zu diesem Zweck können auch 
Inspektionsorgane des Bundes in die 

Gemeinde entsendet werden; hievon ist 

in jedem einzelnen Fall der Landes-

hauptmann zu verständigen. 

(3) Die landesgesetzlichen Bestimmun-

gen in den Angelegenheiten des Theater- 
und Kinowesens sowie der öffentlichen 

Schaustellungen, Darbietungen und Be-

lustigungen haben für das Gebiet einer 

Gemeinde, in dem die Landespolizeidirek-

tion zugleich Sicherheitsbehörde erster 

Instanz ist, der Landespolizeidirektion 

diesen Behörden wenigstens die Überwa-

chung der Veranstaltungen, soweit sie 

sich nicht auf betriebstechnische, bau- 

und feuerpolizeiliche Rücksichten er-
streckt, und die Mitwirkung in erster In-

stanz bei Verleihung von Berechtigungen, 

die in solchen Gesetzen vorgesehen wer-

den, zu übertragen. 

(4) Inwieweit in den Angelegenheiten der 

Straßenpolizei mit Ausnahme der örtli-
chen Straßenpolizei (Art. 118 Abs. 3 Z 4) 

und der Strom- und Schifffahrtspolizei 

auf Binnengewässern mit Ausnahme der 

Donau, des Bodensees, des Neusiedler-

sees und der Grenzstrecken sonstiger 

Grenzgewässer für das Gebiet einer Ge-
meinde, in dem die Landespolizeidirektion 

zugleich Sicherheitsbehörde erster In-

stanz ist, der Landespolizeidirektion die 

Vollziehung übertragen wird, wird durch 

übereinstimmende Gesetze des Bundes 

und des betreffenden Landes geregelt. 

(5) [aufgehoben] 

(6) Soweit dem Bund bloß die Gesetzge-

bung über die Grundsätze vorbehalten 

ist, obliegt innerhalb des bundesgesetz-

lich festgelegten Rahmens die nähere 

Ausführung der Landesgesetzgebung. 
Das Bundesgesetz kann für die Erlassung 

der Ausführungsgesetze eine Frist be-

stimmen, die ohne Zustimmung des Bun-

desrates nicht kürzer als sechs Monate 

und nicht länger als ein Jahr sein darf. 

Wird diese Frist von einem Land nicht 

eingehalten, so geht die Zuständigkeit 

zur Erlassung des Ausführungsgesetzes 

für dieses Land auf den Bund über. So-

bald das Land das Ausführungsgesetz 
erlassen hat, tritt das Ausführungsgesetz 

des Bundes außer Kraft. Sind vom Bund 

keine Grundsätze aufgestellt, so kann die 

Landesgesetzgebung solche Angelegen-

heiten frei regeln. Sobald der Bund 

Grundsätze aufgestellt hat, sind die lan-

desgesetzlichen Bestimmungen binnen 

der bundesgesetzlich zu bestimmenden 

Frist dem Grundsatzgesetz anzupassen. 

(7) [aufgehoben] 

(8) In den Angelegenheiten, die nach 

Art. 11 und 12 der Bundesgesetzgebung 
vorbehalten sind, steht dem Bund das 

Recht zu, die Einhaltung der von ihm 

erlassenen Vorschriften wahrzunehmen. 

(9) Die Länder sind im Bereich ihrer Ge-

setzgebung befugt, die zur Regelung des 

Gegenstandes erforderlichen Bestimmun-

gen auch auf dem Gebiet des Straf- und 
Zivilrechtes zu treffen. 

(10) Landesgesetze, durch die die beste-

hende Organisation der Behörden der 

allgemeinen staatlichen Verwaltung in 

den Ländern geändert oder neu geregelt 

wird, dürfen nur mit Zustimmung der 
Bundesregierung kundgemacht werden. 

In solchen Landesgesetzen kann eine 

sprengelübergreifende Zusammenarbeit 

von Bezirksverwaltungsbehörden ein-

schließlich der Städte mit eigenem Statut 

(Art. 116 Abs. 3), insbesondere auch die 

Übertragung behördlicher Zuständigkei-

ten, vorgesehen werden, 

1. wenn es sich um Verfahren geringer 

Häufigkeit handelt, die ein hohes Aus-

maß an Sachverstand voraussetzen, 

oder 

2. um die Wahrnehmung von Zuständig-
keiten außerhalb der für den Parteien-

verkehr bestimmten Zeiten zu erleich-

tern. 

 

Artikel 15a. (1) Bund und Länder kön-

nen untereinander Vereinbarungen über 

Angelegenheiten ihres jeweiligen Wir-

kungsbereiches schließen. Der Abschluss 

solcher Vereinbarungen namens des 

Bundes obliegt je nach dem Gegenstand 

der Bundesregierung oder den Bundes-
ministern. Vereinbarungen, die auch die 

Organe der Bundesgesetzgebung binden 

sollen, dürfen nur von der Bundesregie-

rung mit Genehmigung des Nationalrates 

abgeschlossen werden, wobei Art. 50 

Abs. 3 auf solche Beschlüsse des Natio-

nalrates sinngemäß anzuwenden ist; sie 

sind im Bundesgesetzblatt kundzumachen. 

(2) Vereinbarungen der Länder unter-

einander können nur über Angelegen-

heiten ihres selbständigen Wirkungsbe-

reiches getroffen werden und sind der 

Bundesregierung unverzüglich zur Kennt-

nis zu bringen. 

(3) Die Grundsätze des völkerrechtlichen 

Vertragsrechtes sind auf Vereinbarungen 

im Sinne des Abs. 1 anzuwenden. Das 

Gleiche gilt auch für Vereinbarungen im 

Sinne des Abs. 2, soweit nicht durch 

übereinstimmende Verfassungsgesetze 

der betreffenden Länder anderes be-

stimmt ist. 
 

Artikel 16. (1) Die Länder können in 

Angelegenheiten, die in ihren selbständi-

gen Wirkungsbereich fallen, Staatsver-

träge mit an Österreich angrenzenden 

Staaten oder deren Teilstaaten abschlie-

ßen. 

(2) Der Landeshauptmann hat die Bun-

desregierung vor der Aufnahme von Ver-

handlungen über einen solchen Staats-

vertrag zu unterrichten. Vor dessen Ab-

schluss ist vom Landeshauptmann die 

Zustimmung der Bundesregierung einzu-

holen. Die Zustimmung gilt als erteilt, 

wenn die Bundesregierung nicht binnen 
acht Wochen von dem Tage, an dem das 

Ersuchen um Zustimmung beim Bundes-

kanzleramt eingelangt ist, dem Landes-

hauptmann mitgeteilt hat, dass die Zu-

stimmung verweigert wird. Die Bevoll-

mächtigung zur Aufnahme von Verhand-

lungen und der Abschluss des Staatsver-

trages obliegen dem Bundespräsidenten 

auf Vorschlag der Landesregierung und 

mit Gegenzeichnung des Landeshaupt-
mannes. 

(3) Auf Verlangen der Bundesregierung 

sind Staatsverträge nach Abs. 1 vom 

Land zu kündigen. Kommt ein Land die-

ser Verpflichtung nicht rechtzeitig nach, 

so geht die Zuständigkeit dazu auf den 
Bund über. 

(4) Die Länder sind verpflichtet, Maß-

nahmen zu treffen, die in ihrem selbstän-

digen Wirkungsbereich zur Durchführung 

von Staatsverträgen erforderlich werden; 

kommt ein Land dieser Verpflichtung 

nicht rechtzeitig nach, so geht die Zu-
ständigkeit zu solchen Maßnahmen, ins-

besondere zur Erlassung der notwendigen 

Gesetze, auf den Bund über. Eine gemäß 

dieser Bestimmung vom Bund getroffene 

Maßnahme, insbesondere ein solcherart 

erlassenes Gesetz oder eine solcherart 

erlassene Verordnung, tritt außer Kraft, 
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